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An die Ärztekammer
Geschlecht
hat sich gemäß den Bestimmungen des Ärztegesetzes 1998, idgF
1) Bezeichnung der Fachabteilung, Organisationseinheit (Department für ...), Universitätsklinik, Universitätsinstitut, usw.
einer praktischen Ausbildung als Turnusärztin/Turnusarzt unterzogen.
Gerichtsmedizin
 
1.         Ausbildungsinhalte
 
Folgender Inhalt und Umfang der Ausbildung sind von der/dem Ausbildungsverantwortlichen (Ausbildungs-assistent/-in) vermittelt und durch geeignete Maßnahmen von der/dem Ausbildungsverantwortlichenüberprüft worden:
Inhalte, die im Zuge der Ausbildung nicht oder nicht erfolgreich vermittelt bzw. überprüft wurden, sind durch Streichung des jeweiligen Punktes zu kennzeichnen. 
A)
Kenntnisse
mit Erfolg
Datum
Unterschrift
1.
Forensische Thanatologie
2.
Normale und pathologische Anatomie, Klärung der Todesart
3.
Identifikation forensischer Anthropologie und Odontologie
4.
Forensische Traumatologie, Biomechanik
und Unfallrekonstruktion
5.
Forensische Histologie, Immunhistochemie
6.
Klinische Gerichtsmedizin, forensische Bildgebung
7.
Forensische Toxikologie
8.
Forensische Spurenkunde, Spurenmusteranalyse
9.
Forensische Molekularbiologie
10.
Forensisch relevante Rechtsnormen aus dem Straf-, Zivil-, Verwaltungs- und Standesrecht sowie der Ausübung
des ärztlichen Berufes
11.
Grundlagen der Dokumentation und Arzthaftung, insbesondere auch der forensisch relevanten Rechtsnormen aus Straf-, Zivil-, Verwaltungs- und Standesrecht
12.
Grundlagen der multidisziplinären Koordination und Kooperation, insbesondere mit anderen Gesundheitsberufen
13.
Gesundheitsökonomische Auswirkungen ärztlichen Handelns
14.
Ethik ärztlichen Handelns
B)
Erfahrungen
mit Erfolg
Datum
Unterschrift
1.
Obduktionslehre und spezielle Obduktionstechniken; Befunddokumentation und -beurteilung unter Einbeziehung von Befunden aus bildgebenden Untersuchungsverfahren; Probenentnahmen
2.
Identifikation (Katastrophenmedizin); DVI-Techniken, odontologische Methoden; Probenentnahmen
3.
Histologische Untersuchungen mit Befunderhebung
und -interpretation
4.
Verkehrsmedizin: Untersuchungen an Leichen und Lebenden, Biomechanik, Verkehrstüchtigkeit, Verkehrstauglichkeit
5.
Forensische Toxikologie: Beeinträchtigungsuntersuchungen hinsichtlich Alkohol, Medikamente und/oder Suchtmittel, Beurteilung von toxikologischen Untersuchungsergebnissen,
Einschätzung der Verkehrstauglichkeit
6.
Sicherung biologischer Spuren im Zusammenhang mit Tötungsdelikten; praktische Tatortarbeit;
Interpretation von Spurenmustern
7.
Verfassen schriftlicher Gutachten und
deren Vertretung vor Gericht
C)
Fertigkeiten
Richt-
mit Erfolg
zahl
Datum
Unterschrift
1.
Beschreibung, Bewertung und Dokumentation von äußerer und innerer Untersuchung von Verstorbenen; Todeszeitschätzung anhand verschiedener Grundlagen
2.
Ärztliche Gesprächsführung und
Beratung von Angehörigen
3.
Befunddokumentation und -beurteilung von Tat- und Fundorten: Lokalaugenschein, Tatrekonstruktion, Sicherung biologischer Spuren
4.
Untersuchung und Befunddokumentation lebender Personen aller Altersgruppen, insbesondere im Zusammenhang mit Fragestellungen wie: unklare Verletzung, Beeinträchtigung durch Alkohol, Suchtmittel oder Medikamente, Vernachlässigung, Misshandlung, Sexualdelikt, Spurensicherung
5.
Asservierungstechniken bei Verstorbenen und lebenden Personen: Probenentnahmen für molekularbiologische Untersuchungen, spurenkundliche, toxikologische und histologische Fragestellungen
6.
Beschreibung, Bewertung und Dokumentation von biologischen Spuren und Spurenträgern; Interpretation von Spurenmustern
7.
Alkohologie: Berechnungen von Blutalkoholkonzentrationen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, ausgehend von Ergebnissen einer Atemalkoholanalyse, Blutalkoholuntersuchung und/oder einer Trinkverantwortung
8.
Verfassung schriftlicher Gutachten: Obduktion, plötzlicher Tod, Verletzungen und Verletzungsfolgen auch beim Lebenden einschließlich Einschätzung der Schmerzperioden, Entstehungsweisen der Verletzungen, Verhandlungs-, Arbeits- und Haftfähigkeit, ärztliche Fehlhandlung, mors in tabula, Intoxikation, Spurenkunde, Molekularbiologie
9.
Obduktion:
•
natürlicher Tod
200
•
traumatischer Tod
100
•
Vergiftungen
20
10.
Fachspezifische histologische Untersuchungen
500
11.
Lokalaugenschein
10
12.
Verletzungsgutachten
50
13.
Beeinträchtigungsgutachten
10
14.
Sonstige Gutachten
20
15.
Fachspezifische Qualitätssicherung
und Dokumentation
6.         Evaluierungsgespräche am
(zeitnahe zur Hälfte der Ausbildungszeit der Sonderfach-Grundausbildung)
7.         Verhinderungszeiten
Erholungsurlaub, Pflegeurlaub:
Erkrankung:
mutterschutzrechtliches Beschäftigungsverbot:
Familienhospizkarenz, Pflegekarenz, Elternkarenz:
8.         Beschäftigungsausmaß
Vollzeit
9.         Unterbrechungszeiten
Wochenenden/Feiertage:
10.         Absolvierung von Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdiensten
         (mindestens ein Dienst pro Monat)
Nachtdienste:
11.         Supervision (Empfehlung 2 Std./Monat)
Für die ordnungsgemäße Durchführung der Ausbildung (Punkte 1 - 11) zeichnen verantwortlich:
Stampiglie
1) Leiter(in) der Abteilung/des Instituts der Krankenanstalt, Klinik- bzw. Institutsvorstand
Anm.: Dieses Blatt kann auf Wunsch der Turnusärztin/des Turnusarztes der ÖÄK zur Verfügung gestellt werden.
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